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s t e u e r n  u n d  v o r s o r g e

Fragen zur Weiterversicherung Säule 3a

Im Zusammenhang mit der neu geschaffenen Möglichkeit, dass 
Erwerbstätige ihre Säule 3a ab dem 01.01.2008 auch nach Er-
reichen des ordentlichen Rentenalters weiterführen können, hat 
das BSV einige Anfragen erhalten. In den Mitteilungen über die 
Berufliche Vorsorge Nr. 103 vom 04.12.2007 wurden diese schrift-
lich wiedergegeben.

1. Eine Frau mit Jahrgang 1942 hat im Jahr 2004 mit Erreichen des 
damaligen ordentlichen Rentenalters 62 ihr Säule 3a-Konto auf-
gelöst. Da sie wieder erwerbstätig ist, möchte sie ab dem nächs-
ten Jahr wieder ein Säule 3a-Konto eröffnen. Darf sie das Konto 
bis 2009 (damaliges AHV-Rentenalter + 5 Jahre) weiterführen 
oder bis 2011 (heutiges AHV-Rentenalter + 5 Jahre)?

Die Frau darf ihr Konto bis zum Jahr 2011 weiterführen. Die Fünf-
jahresfrist läuft ab dem aktuellen ordentlichen AHV-Rentenalter 
für Frauen, d.h. ab dem Alter 64.

2. Welchen Beitrag kann eine erwerbstätige Person nach dem or-
dentlichen Rücktrittsalter in die Säule 3a einzahlen?

Der Umfang der Abzugsberechtigung hängt davon ab, ob die 
Person in einer Vorsorgeeinrichtung versichert ist (Art. 7 BVV3). 
Wenn sie einer Vorsorgeeinrichtung angehört und dort weiterhin 
Beiträge entrichtet, kann Sie maximal CHF 6‘365 (Limite für 2007 
und 2008) jährlich einzahlen; wenn sie keine Beiträge mehr in 
eine Vorsorgeeinrichtung einzahlt, weil sie Rentenbezügerin ist 
(passive Zugehörigkeit), kann sie bis 20 Prozent des Erwerbsein-
kommens, jedoch höchstens bis zu CHF 31‘824 (Limite für 2007 
und 2008) einzahlen.

3. Kann die Person auch die Säule 3a weiterführen oder deren 
Auszahlung aufschieben, wenn sie weniger verdient als der AHV-
Freibetrag von zur Zeit CHF 16‘800?

Um eine Säule 3a zu bilden, muss eine AHV-Pflicht bestehen. Per-
sonen, welche das ordentliche AHV-Rentenalter erreicht haben, 
sind weiterhin der AHV unterstellt und können, wenn sie den 
Nachweis der Erwerbstätigkeit erbringen, weiterhin Beiträge auf 
ein Säule 3a-Konto einzahlen, auch wenn ihr Einkommen unter-
halb des AHV-Freibetrages liegt, auf dem die AHV gemäss Sonder-
bestimmung von Art. 4 Abs. 2 Bst. b AHVG keine Beiträge erhebt.

4. Wie hat ein Säule 3a-Anbieter zu kontrollieren, ob eine Person 
erwerbstätig ist?

Sowohl für den Aufschub der Leistungen als auch für die weitere 
Beitragszahlung ist die Erwerbstätigkeit eine zwingende Voraus-
setzung. Der Vorsorgenehmer hat den Nachweis der Erwerbstä-
tigkeit zu erbringen. Die Säule 3a-Anbieter haben dafür zu sor-
gen, dass die nötigen Unterlagen für diesen Nachweis beigebracht 
werden. Wie dieser konkret erbracht werden kann, hängt von der 
Situation der Person ab. Ist diese als unselbständiger Arbeitneh-
mer tätig, kann der Nachweis relativ einfach erbracht werden (z.B. 
Lohnabrechnung, Arbeitsvertrag oder Bestätigung des Arbeit-
gebers); bei einem Selbständigerwerbenden wird der Nachweis 
schwieriger sein (z.B. Geschäftskonto). Falls sich im Nachhinein 
herausstellt, dass eine Person weniger Erwerbseinkommen erzielt 
hat oder gar nicht erwerbstätig war, so kommt es wie bisher zu 
einer Rückerstattung von überhöhten Prämienbeiträgen gemäss 
Abrechnung der Steuerbehörden respektive Liquidierung des  
Kontos.




